
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

Der Verein führt den Namen „Verein Kultur Überall e. V.“ Er soll in 
das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zu-
satz „e. V.“. Der Verein hat seinen Sitz in Chemnitz. Das Geschäfts-
jahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

Der Zweck des Vereins ist a) die Förderung von Kunst und Kul-
tur,b) die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung,c) 
die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Vor-
bereitung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstal-
tungen für alle Menschen, darüber hinaus in Schulvorstellungen 
speziell für Kinder im Schul- und Vorschulalter, mittels Work-
shops oder vergleichbaren Bildungsveranstaltungen, im Inland 
sowie auch im Ausland, insbesondere von Veranstaltungen und 
Darbietungen darstellender Künstler (Schauspieler, Artisten) aus 
verschiedenen Ländern.

Der Verein kann darüber hinaus sämtliche Tätigkeiten und Vorha-
ben durchführen, die der Verwirklichung der unter Nr. 2 genannten 
Satzungszwecke dienen.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus den Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.  

 § 3 Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die Mit-
gliedschaft ist beitragsfrei. Die Aufnahme in den Verein ist schrift-
lich oder per e-mail beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjäh-
rigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu 
stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach 
freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegen-
über dem Antragsteller nicht begründen. 

Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung 
Mitglieder oder sonstige Personen, die sich um den Verein beson-
ders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 
ernennen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Aus-
schluss. Der Austritt kann jederzeit und ohne Frist schriftlich ge-
genüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es das Ansehen 
oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schä-
digt.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu 
nutzen und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Je-
des Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitglieder-
versammlung.

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu för-
dern.  

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederver-
sammlung.

§ 7 Vorstand und Vertretung des Vereins

Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, seinem/er Stell-
vertreter/in und einem weiteren Vorstandsmitglied. Die Vertre-
tung des Vereins erfolgt jeweils einzeln durch ein Vorstandsmit-
glied. Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt 
werden. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitglieder-
versammlung.

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

•  die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversamm-
lungen einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung, 

•  die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversamm-
lung

•  die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung 
des Jahresberichts, 

•  die Aufnahme neuer Mitglieder.  

Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des 
Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mit-
gliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 
Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds 
durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt 
nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfol-
gers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand 
aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Vorstands berech-
tigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch 
die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. Der Vor-
stand tritt nach Bedarf zusammen. 

Satzung



Die Sitzungen werden vom/von der Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von seinem/er Stellvertreter/in, einberufen. Eine 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung die seines/er Stellvertreters/in. 

Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Proto-
koll ist vom Protokollführer sowie vom/von der Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem/er Stellvertreter/in oder einem 
anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.

§ 8 Geschäftsführung

Der Verein kann eine/n Geschäftsführer/in ernennen. Der/die GF 
kann angestellt werden oder als freie/r Mitarbeiter/in tätig sein.

Er kann als sog. besonderer Vertreter für Geschäftsbereiche be-
stellt werden, die der Vorstand oder die Mitgliederversammlung 
festlegen.

§ 9 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen 
in folgenden Angelegenheiten: 

•  Änderungen der Satzung, die Ernennung von  
Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von  
Mitgliedern aus dem Verein, 

•  die Wahl und die Abberufung der Mitglieder  
des Vorstands, 

•  die Entgegennahme des Jahresberichts  
und die Entlastung des Vorstands, 

•  die Auflösung des Vereins.

Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich oder per mail unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-
chen und unter Angabe der Tagesordnung. Unter besonderen Um-
ständen ist eine kürzere Einladungsfrist möglich, das gilt auch für 
die Gründungsversammlung.

Die Durchführung der Versammlung als online-Versammlung ist 
zulässig.

Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied 
kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung be-
antragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.

Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder 
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich oder 
per e-mail unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

Die Mitgliederversammlung wird vom/von der Vorsitzenden des 
Vorstands, bei dessen Verhinderung von seinem/er Stellvertreter/
in und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitglieder-
versammlung zu wählende/n Versammlungsleiter/in geleitet.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
ein Drittel aller Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschluss-
unfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wo-
chen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tages-
ordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einla-
dung hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung 
mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann 
bei Wahlen kein/e Kandidat/in die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen 
mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Be-
schlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit 
von drei Vierteln.

Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten 
Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das vom/von der Proto-
kollführer/in und vom/von der Versammlungsleiter/in zu unter-
schreiben ist.

§ 10 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen  
Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

Im Falle der Auflösung des Vereins sind der/die Vorsitzende des 
Vorstands und sein/e Stellvertreter/in gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren/innen, falls die Mitgliederversammlung 
keine anderen Personen beruft.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuer-
begünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung 
von Kunst und Kultur.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn 
dem Verein die Rechtsfähigkeit entzogen wurde.

Chemnitz, den 31.03.2023

 


